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Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2021 der CLOCKCHAIN AG  

 
I.  Vorbemerkungen 
 
Der Zwischenlagebericht steht im Fokus der weiteren Sanierung der Gesellschaft mit dem 
Ziel einer erfolgsversprechenden Einbringung eines Geschäftsmodells. In diesem 
Zusammenhang wurden ist man mit einer internationalen Investorengruppe übereinge-
kommen, dass diese ihr Geschäftsmodell in die Gesellschaft einbringt, die laufenden und 
bestehenden Verbindlichkeiten finanziert und die Organe der Gesellschaft stellt. 

 
II. Grundlagen des Unternehmens  
 
1. Unternehmensstruktur  
 
Die CLOCKCHAIN AG wurde am 27. Februar 2015 gegründet. Mit Kaufvertrag vom 22. 
August 2017 wurde die Tochtergesellschaft uhr.de Handelsgesellschaft mbH erworben 
und mit Notarvertrag, am 12.12.2018 die Clockchain Systems GmbH per Kapi-
talerhöhung eingebracht. Mit Eintragung ins Handelsregister am 09.12.2019 wurde die 
Gesellschaft in CLOCKCHAIN AG umbenannt. 
Die Tochtergesellschaft Uhr.de Handelsgesellschaft mbH wurde veräußert. Der Vollzug 
steht noch unter aufschiebende Bedingungen. 
 
 
2. Geschäftsmodell  
 
Das bisherige Geschäftsmodell der CLOCKCHAIN AG wurde aufgrund mangelnden 
Erfolgs eingestellt. Parallel wurde nach Geschäftsmodellen gesucht und die Bilanz der 
Gesellschaft weiter saniert und für neue Inverstoren vorbereitet.  
Es wurde entschieden das nicht erfolgreiche vorherige Geschäftsmodell aufzugeben und 
die Gesellschaft für erfolgsversprechender Geschäftsmodelle zu sanieren und vorzu-
bereiten.  
Am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.06.2020 wurde die Gesell-
schaft von einer internationalen Investorengruppe kontaktiert, welches Interesse an der 
Gesellschaft bekundete, um ihr Geschäftsmodell einzubringen. 
Hierzu wurden die Organe im Aufsichtsrat und Vorstand vollständig ausgetauscht, 
welches mit der gerichtlichen Bestellung des Aufsichtsrats am 06.10.2020 im ersten 
Schritt umgesetzt wurde, welcher dann den Vorstand neu besetzte. 
Der Vorstand der Gesellschaft gab am selben Tag bekannt, dass sich die Gesellschaft 
künftig als Beteiligungsgesellschaft, mit der Ausrichtung auf Fintechs und innovative 
Distributed Ledger Technologien, fokussieren wird. 
 
Bis zur Einbringung eines operativen Geschäftsmodells ist die CLOCKCHAIN AG ein 
sogenannter Börsenmantel. 
 
 
3. Organe, Mitarbeiter, Personalentwicklung  
 
Die Gesellschaft wird ab Dezember 2020 von Herrn Norbert Schmidt und ab Februar 
2021 zusätzlich von Herrn Dr. Christian Schmitz als Vorstand vertreten. Ansonsten sind 
keine Mitarbeiter tätig. 
 
 
 



III. Wirtschaftsbericht  
 
1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen  
 
Die Gesellschaft befindet sich in einer umfangreichen Sanierung mit dem Ziel der Ein-
bringung eines validen Geschäfts. So ist die Gesellschaft während dieser Zeit auf Invest-
orendarlehen angewiesen, die Sanierung und Einbringung operativen Geschäfts voll-
ziehen zu können. 
 
 
2. Geschäftsverlauf und -vorgänge 
 
A. Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds  
 
Der Aufsichtsrat der CLOCKCHAIN AG hat am 01.02.2021 Herrn Dr. Christian Schmitz 
zum weiteren Vorstand der AG bestellt. Herr Dr. Schmitz verfügt über vertiefte Kenntnisse 
in der Blockchain-Technologie und wird daher den Vorstand der AG, die sich künftig auf 
die Beteiligung an Fintechs und Firmen, die sich mit Blockchain-Technologie beschäft-
igen, fokussiert, kompetent ergänzen. 
 
B. Veräußerung der Tochtergesellschaft Uhr.de Handelsgesellschaft mbH 
 
Am 20.05.2021 hat die Gesellschaft ihre Tochtergesellschaft Uhr.de Handelsgesellschaft 
mbH veräußert, die Veräußerung steht aber noch unter aufschiebenden Bedingungen. 
 
C. Bußgeldbescheid Bafin 
 
Die BaFin hat am 18. Mai 2021 Geldbußen in Höhe von EUR 26.500,00 gegen die 
CLOCKCHAIN AG festgesetzt, welche am 28.06.2021 Rechtskraft erlangt haben. Der 
Sanktion lagen Verstöße gegen Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Marktmiss-
brauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) zugrunde. Die CLOCKCHAIN AG 
hatte Insiderinformationen nicht unverzüglich bekanntge-macht. Ein Verfahren wurde aus 
Opportunitätsgründen durch die Bafin eingestellt. Diese Bußgeld-Verfahren stammten 
aus den Jahren 2017 und 2018 und konnten im sog. Settlementverfahren durch die 
Gesellschaft erheblich reduziert werden. 
 
D. Ergebnis 
 
In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte die Gesellschaft einen Fehlbetrag in 
Höhe von TEUR 71,5 (Vj. TEUR 272,4). Umsätze werden keine ausgewiesen. 

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Kosten des Being Public zusammen, 
insbesondere betreffen dies sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 28,3), aus Ver-
sicherungen (TEUR 3,4), aus Fremdleistungen und Fremdarbeiten (TEUR 1,9) und aus 
Rechts- und Beratungskosten (TEUR 1,1) sowie aus Buchführungskosten, Abschluss- 
und Prüfungskosten (TEUR 6,2).  

Die übrigen sonstige betriebliche Aufwendungen betreffen periodenfremde 
Aufwendungen (TEUR 1,8) und sonstige nicht abziehbare Aufwendungen (TEUR 27,6). 

 
 
 
 
 



 
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung zum und nach dem Stichtag 30.06.2021 
 
A. Bereitstellung Nachrangkapital durch Investor 
 
Der Vorstand der CLOCKCHAIN AG hat am 08.07.2021 mit dem Treuhänder der 
internationalen Investorengruppe einen zuerst zum Jahresende befristeten und unbe-
sicherten Darlehensvertrag über die Gewährung von qualifiziertem Nachrangkapital in 
Höhe von 1 Mio. EUR abgeschlossen. Das der CLOCKCHAIN AG zugeführte Nachrang-
kapital ist mit 2 % p.a. verzinst. Es enthält einen sog. qualifizierten Rangrücktritt des 
Darlehensgebers. Die Finanzierungsreichweite des Unternehmens ist damit auf Basis der 
aktuellen Planung, bis zur Verwendung des genehmigten Kapitals sichergestellt. Die 
CLOCKCHAIN AG wird mit dem Darlehen laufende Kosten decken, die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft erfüllen und diese für die Neuausrichtung verwenden. Hierzu wird nach-
folgend auf Ziffer 7 dieses Kapitels verwiesen. 
 
B. Bekanntgabe des Registergericht zur Satzung 
 
Das zuständige Registergericht informierte am 20.08.2021, dass durch Beschluss des 
hierzu ermächtigten Aufsichtsrates, vom 19.05.2021, die Satzung in § 5 (Grundkapital 
und Aktien) geändert wurde. 
 
C. Ergänzung des Nachrangkapitals 
 
Der unter Ziffer 6 aufgeführte qualifizierte Darlehensvertrag wurde zum 25.10.2021 wie 
folgt ergänzt: 
a) Die Laufzeit des Darlehensvertrages wird auf dem 31.12.2022 verlängert. 
b) Die Darlehensgeberin verzichtet auf die in Ziff. 4 des Darlehensvertrages vereinbarte 
Kündigungsfrist von drei Monaten, so dass der Darlehensvertrag bis zum 31.12.2022 fest 
abgeschlossen ist. Weitere Änderungen sind nicht vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 



 





 



  



 



4. Anhang der CLOCKCHAIN AG zum 30.06.2021  
 
I. Vorbemerkungen 
 
Die CLOCKCHAIN AG mit dem Sitz in Berlin ist im Handelsregister des Registergerichts 
Charlottenburg unter der Nummer HRB 204614 eingetragen.  
Gegenstand des Unternehmens wird derzeit angepasst. Der Gegenstand, der noch in der 
Satzung der CLOCKCHAIN AG enthalten ist, wird nicht mehr weiterverfolgt. 
 
Das Grundkapital der CLOCKCHAIN AG besteht aus Nennbetragsaktien zu je 1 EUR. 
Das Grundkapital beträgt zum Stichtag 78.750,00 EUR.  
 
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ermächtigt 
und besitzt das satzungsgemäße Recht, das Grundkapital mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates, bis zum 15.01.2024, gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals, um insgesamt bis zu 3.937.500,00 EUR zu erhöhen. Wobei das Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). 
 
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften. Einzelheiten sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu 
entnehmen.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass als Vergleichszahlen des Vorjahres in der Bilanz die zum 
31.12.2020 sowie in der GuV die des gesamten Geschäftsjahres 2020 ausgewiesen 
werden 
 
 
II. Zweigniederlassungsbericht 
 
Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten. 
 
 
III. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane  
 
Die Gesellschaft wird durch den Vorstand Dr. Christian Schmitz und Norbert Schmidt 
vertreten. Der Aufsichtsrat war zum Stichtag durch gerichtliche Bestellung am 06.10.2020 
wie folgt besetzt:  
 
Prof. Dr. Martin Užik, Aufsichtsratsvorsitzender 
Prof. Dr.- h.c. Wolfgang Siewering, stellvertretender Vorsitzender 
Uwe Heller, Mitglied 
 
 
IV. Mitteilungen zu Stimmrechten 
 
A. Der Gesellschaft gemeldeten Stimmrechte gem. § 20 Abs. 6 AktG 

Im Geschäftsjahr wurden keine entsprechenden Stimmrechte gemeldet. 
 
B. Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR 

Kein Organ der Gesellschaft hat Eigengeschäfte im Geschäftsjahr gemeldet. 
 
 
 



V. Betriebsgröße und Prüfung  
 
Die CLOCKCHAIN AG ist zum Abschlusszeitpunkt im Sinne des § 267 HGB als kleine 
Kapitalgesellschaft einzustufen. 

Berlin, 01.11.2021 
 
Dr. Christian Schmitz und Norbert Schmidt 
Vorstand 


